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Musterkooperationsvereinbarung für die Softwareoffensive

Präambel

Mit dieser Vereinbarung wird die Kooperation der Verbundpartner bei dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (evt.. auch andere Zuwendungsgeber/Förderer) geförderten Verbundprojekt (Bezeichnung) geregelt. Die erfolgreiche Durchführung dieses Verbundprojektes bedarf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und eines fairen Umgangs der Verbundpartner mit den Projektergebnissen. In diesem Geiste schließen sie die nachfolgende Vereinbarung:

Die Forschungseinrichtungen ...
( jeweils Bezeichnung, Anschrift der Verbundpartner)

die Hochschulen ....

die Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ....

und ....

schließen folgende Vereinbarung:

§ 1 Definitionen

(1)
„Verbundpartner“ bezeichnet jeweils die einzelnen Partner des Verbundprojektes.

(2)
„Verbundprojekt“ ist das von allen Verbundpartnern gemeinsam durchgeführte Projekt „(Bezeichnung)“ insgesamt, einschließlich der Teilprojekte.

(3)
„Teilprojekt“ ist  der Teil des Verbundprojektes, der nach der zusammenfassenden Vorhabenbeschreibung einem einzelnen Verbundpartner zuzuordnen ist. 

(4)
Projektleitung ist der Verbundpartner, der das Verbundprojekt koordiniert.

(5)
FuE sind Forschung und Entwicklung bzw. Forschungs- und Entwicklungsleistungen.

(6)
Sicherung ist jede Form des Schutzes von FuE-Ergebnissen durch gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht.

(7)
Verwertung ist jede Form der Nutzung der FuE-Ergebnisse des Verbundprojektes und der diesbezüglichen Rechte. Zur Verwertung gehören insbesondere FuE- Anschlusspro​jekte, jede Form der wirtschaftlichen Verwertung (Produktion, Lizenzvergabe, u. s. w.), Veröffentlichungen, u. s. w.

§ 2 Gegenstand dieser Vereinbarung

(1)
Mit dieser Vereinbarung werden die Rechtsbeziehungen zwischen den Verbundpartnern bei diesem Verbundprojekt geregelt. Die Vereinbarung trifft auch Regelungen zur rechtli​chen Zuordnung der Projektergebnisse, zur Sicherung sowie  zur Verwertung der FuE-Ergebnisse. 

(2)
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung: zusammenfassende Vorhaben​beschreibung zum Verbundprojekt, u. a. Zeit-, Arbeits- und Verwertungspläne, zuwen​dungsrechtliche Verpflichtungen gegenüber BMBF/PT, insbesondere Nebenbestimmun​gen, Berichtspflichten und Erfolgskontrollen.

(3)
Diese Anlagen  gelten  jeweils in der Fassung der aktuellen  Zuwendungsbescheide des BMBF/PT.

§ 3 Projektleitung

(1)
Die Projektleitung
 (vgl. § 1 Abs. 4) erfolgt durch „(Bezeichnung)“ 

(2)
Die Projektleitung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

fachliche Koordination und Kontrolle der Zusammenarbeit der Verbundpartner, auch im Verhältnis zum BMBF und seinen Beauftragten, insbesondere 

Herstellung eines einheitlichen Informationsstandes der Verbundpartner (u. a. Austausch von Zwischen- und Schlussberichten, mindestens einmal jährlich Vorbereitung und Durchführung Diskussionsveranstaltungen zum aktuellen Projektstand und seiner weite​ren Entwicklung),


Anforderung von Berichten zu den Teilprojekten und Erstellung von Berichten zum Ver​bundprojekt für BMBF/PT,


Aktualisierung der Unterlagen zum Verbundprojekt (z. B. Arbeitspläne). 

(3)
Die Projektleitung handelt bei der Erfüllung ihrer zuwendungsrechtlichen Verpflichtungen  eigenverantwortlich, im übrigen im Einvernehmen mit den anderen Verbundpartnern.

(4)
Die Verbundpartner sind verpflichtet, die Projektleitung aktiv bei ihren Aufgaben zu unter​stützen. Insbesondere sind von der Projektleitung zwecks Erfüllung ihrer Aufgaben angeforderte Unterlagen termingerecht vorzulegen und Termine, zu denen die Projektleitung einlädt, wahrzunehmen. Darüber hinaus ist die Projektleitung unverzüglich über Tatsachen zu informieren, die Einfluss auf die erfolgreiche Durchführung des Verbundprojektes haben können (z. B. wesentliche Abweichungen im Projektverlauf, drohende Insolvenz eines Verbundpartners).

§ 4 Verantwortlichkeiten für die Teilprojekte

(1)
Jeder Verbundpartner ist für sein Teilprojekt selbst verantwortlich.

(2)
Jeder Verbundpartner verpflichtet sich, sein Projekt entsprechend den Festlegungen zu seinem Teilprojekt und zum Verbundprojekt durchzuführen. 

(3)
Jeder Verbundpartner stellt die Finanzierung seines Teilprojektes entsprechend dem projektspezifischen Finanzierungsbedarf sicher.

§ 5 Rechtseinräumung für Zwecke der Durchführung des Verbundprojektes und seiner Teilprojekte 

(1)
Die Verbundpartner räumen sich gegenseitig für Zwecke der Durchführung des Verbundprojektes und seiner Teilprojekte folgende Rechte ein: einfache Nutzungsrechte (Lizenzen) an Know-how, an urheberrechtlich geschützten Werken, an Erfindungen und an erteilten Schutzrechten. Dies betrifft nur solche Rechte, die bei Beginn des Verbundprojektes vorhanden sind oder im Rahmen des Verbundprojektes entstehen.  Eine Rechtseinräumung erfolgt nicht, soweit dadurch Dritten vor Unterzeichnung dieser Vereinbarung gewährte Rechte verletzt würden.

(2)
Die Rechtseinräumung gem. § 5 Abs. 1 gilt auch zugunsten des/der Unterauftragnehmer eines Verbundpartners, soweit der Unterauftrag im Rahmen seines Teilprojektes vergeben wird und die Rechtseinräumung für die Durchführung des Unterauftrags erforderlich ist. 

§ 6 Ergebnisse des Verbundprojektes und seiner Teilprojekte  

Die Regelungen des § 5 sowie die zuwendungsrechtlichen Verpflichtungen, die Ergebnisse Forschung und Lehre in Deutschland unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, bleiben von nachfolgenden Regelungen unberührt:

(1)
Der einzelne Verbundpartner ist berechtigt, die im Rahmen seines Teilprojektes entstande​nen Ergebnisse uneingeschränkt zu nutzen. Dies gilt auch für Erfindungen, wenn sie im Rahmen seines Teilprojektes entstanden sind und die Mitarbeiter des Verbundpartners die erfinderische Leistung erbracht haben. Der uneingeschränkt nutzungsberechtigte Verbundpartner leitet unverzüglich die schutzrechtliche Sicherung und Verwertung ein.

(2)
Ist eine Erfindung nicht eindeutig einem Teilprojekt zuzuordnen, stimmen sich die Verbundpartner bei jeder Erfindung unverzüglich ab, wer von den Beteiligten als Miterfinder anzusehen ist. 

(3)
Sind Mitarbeiter mehrerer Verbundpartner an einer Erfindung beteiligt (Gemeinschaftserfindung), stimmen sich die beteiligten Verbundpartner über die Modalitäten der unverzüglich vorzunehmenden schutzrechtlichen Sicherung und Verwertung ab (Anmelder, Kosten, Aufteilung des wirtschaftlichen Gewinns, u. s. w.).  Gemeinschaftserfindungen kann jeder Miterfinder uneingeschränkt nutzen. 

§ 7 Dokumentationspflicht


Die Verbundpartner sind verpflichtet, ihre Beiträge zu FuE-Ergebnissen angemessen zu dokumentieren.

§ 8 Erstverhandlungsrecht der Verbundpartner

Die Verbundpartner sind verpflichtet, aus dem Verbundprojekt hervorgehende Erfindungen zunächst den übrigen Verbundpartnern zur Nutzung anzubieten.

§ 9 Vergütungspflicht

(1)
Räumt ein Verbundpartner einem anderen Verbundpartner Rechte an Know How, urheberrechtlich geschützten Werken, Erfindungen und erteilten Schutzrechten ein, ist hierfür eine marktübliche Vergütung zu zahlen.  Bei der Bemessung der Vergütung sollen die Rechtsinhaber Beiträge des anderen Verbundpartners angemessen berücksichtigen, die als notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für eine Erfindung zu werten sind.

(2)
Die Vergütungspflicht gemäß Absatz 1 besteht nicht, 

wenn ein Miterfinder eine Gemeinschaftserfindung nutzt, an der er beteiligt ist, 

wenn in den Zuwendungsbescheiden etwas anderes geregelt ist

oder bei Rechtseinräumung gemäß § 5 dieser Vereinbarung. 

(3)
Verbundpartner, die Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sind, können untereinander bilateral folgende abweichende Vereinbarung treffen: 

Die Vergütungsansprüche für die gegenseitige Rechtseinräumung sind bei gleichgewichtigen Beiträgen vollständig und bei ungleichgewichtigen Beiträgen teilweise abgegolten. Bei ungleichgewichtigen Beiträgen ist für den nicht abgegoltenen Teil ein marktüblicher Ausgleich zu vereinbaren. 

§ 10 Vertraulichkeit 

(1)
Die Verbundpartner werden alle als geheimhaltungsbedürftig erklärten oder als solche erkennbaren Informationen technischer oder geschäftlicher Art eines anderen Verbundpartners während und nach Beendigung des Verbundprojektes vertraulich behandeln und nicht ohne schriftliche Zustimmung des betroffenen Verbundpartners Dritten zur Verfügung stellen. Diese Verpflich​tung entfällt, wenn die Informationen der Öffentlichkeit bekannt oder allgemein zugänglich sind.

(2)
Unter Einhaltung dieser Geheimhaltungspflicht sind die Verbundpartner zur Veröffentlichung von Ergebnissen ihres Teilprojektes berechtigt und nach Abschluss des Vorhabens im Sinne der Zuwendungsbestimmungen verpflichtet. Veröffentlichungen über das Verbundprojekt oder das Teilprojekt anderer Verbundpartner bedürfen der vorhergehenden Zustimmung der insoweit betroffenen Verbundpartner.

(3)
Die Berichtspflichten aufgrund der Zuwendungsbestimmungen gegenüber dem BMBF/PT werden von den vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. Geheimhaltungsbedürftige Infor​mationen sind in diesen Berichten besonders zu kennzeichnen.

§ 11 Gewährleistung und Haftung 

(1)
Jeder Verbundpartner ist nur bei vorsätzlicher oder grob  fahrlässiger Verletzung seiner Pflichten aus dieser Vereinbarung verpflichtet, anderen Verbundpartnern den ihnen aus der Pflichtverletzung entstehenden Schaden zu ersetzen. 

(2)
Bei Ansprüchen Dritter haftet jeder Vertragspartner für die Tatbestände, die ihm oder seinem Teilprojekt zuzuordnen sind. Im Falle einer Inanspruchnahme eines anderen Verbundpartners aus dem Gesichtspunkt der gesamtschuldnerischen Haftung, kann dieser verlangen, von der Haftung freigestellt zu werden.

§ 12 Kündigung

(1)
Eine ordentliche Kündigung dieser Vereinbarung ist ausgeschlossen.

(2)
Im Falle des Ausscheidens eines Verbundpartners aus dem Verbundprojekt beschränken sich seine Rechte auf die FuE-Ergebnisse seines Teilprojektes. Die Rechtseinräumung gegenüber den anderen Verbundpartnern gemäß § 5 dieser Vereinbarung besteht bis zum Abschluss des Verbundprojektes fort, soweit dies nicht unzumutbar ist. Die Pflichten der anderen Verbundpartner aus dieser Kooperations​vereinbarung gegenüber dem ausscheidenden Partner enden mit Wirksamwerden der Kündigung. Ihre bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Rechte werden durch die Kündigung nicht berührt. Der ausscheidende Verbundpartner ist nicht berechtigt, Informationen und Ergebnisse aus anderen Teilprojekten oder dem Verbundprojekt zu nutzen oder Dritten zugänglich zu machen.

(3)
Im Falle der Kündigung dieser Vereinbarung durch einen Verbundpartner, die der Schriftform bedarf, entscheiden die übrigen Verbundpartner einvernehmlich über das weitere Vorgehen (vorzeitige Beendigung des Verbundprojektes, Aufnahme eines neuen Verbundpartners an Stelle des ausscheidenden Verbundpartners, Übernahme der Arbeitspakete durch andere Verbundpartner, u. s. w.). 

§ 13 Zuwendungsrechtliche Verpflichtungen und Unwirksamkeit

(1)
Zuwendungsrechtliche Verpflichtungen der einzelnen Verbundpartner gegenüber BMBF/PT werden durch den Inhalt dieser Vereinbarung nicht berührt. 

(2)
Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung im Widerspruch zu höherrangigem Recht, insbesondere EU-Wettbewerbsrecht oder zuwendungsrechtlichen Bestimmungen des BMBF/PT bzw. zuwendungsrechtlichen Verpflichtungen eines Verbundpartners stehen, sind sie unwirksam. 


(3)
Soweit einzelne Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam sind, wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Die Verbundpartner sind verpflichtet, unwirksame Regelungen durch wirksame Regelungen zu ersetzen, die Sinn und Zweck dieser Vereinbarung angemessen Rechnung tragen.  Eine entsprechende Verpflichtung besteht ebenfalls im Falle einer Regelungslücke.

§ 14 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

§ 15 Schiedsgerichtsverfahren

Die Verbundpartner verpflichten sich, binnen 3 Monaten nach in Kraft treten dieser Vereinbarung eine Schiedsvereinbarung abzuschließen, die Sinn und Zweck dieser Vereinbarung angemessen Rechnung trägt. Nicht als Schiedsgericht zu benennen sind BMBF/PT.

§ 16 Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch alle am Verbundprojekt beteiligten Verbundpartner und der rechtswirksamen Bewilligung der für das Verbundprojekt beantragten Zuwendungen des BMBF/PT in Kraft.

Ort, Datum

Unterschriften 

� Die Projektleitung soll möglichst einem Verbundpartner mit Erfahrungen als BMBF/PT-Zuwendungsempfänger übertragen werden.





